
 
 
 

Preisliste: 
 

Motorboote Ado 
Blue 
Kids 

Irma Puschen 

1 Tag                             
auf der Alster 

80 € 50 € 30 € 20 € 

1 Tag              
außerhalb der Alster 

100 € - - - 

1 Tag Jugendabteilung 
außerhalb der Alster 

40 € 30 € 20 € 15 € 

2 Stunden 
Jugendtraining 

- 15 € 10 € 5 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Motorbootordnung und Preisliste 
 
 
 

Stand Juni 2016 
 

 
  



Diese Motorbootordnung wurde vom Vorstand erlassen, um die Nutzung 
der vereinseigenen Motorboote zu regeln. Es ist dem Vorstand wichtig 
darauf hinzuweisen, dass die Motorboote Gemeinschaftseigentum und 
entsprechend zu behandeln sind. Unsachgemäße Nutzung oder grobe 
Fahrlässigkeit können zum Entzug der Nutzungsberechtigung führen. In 
besonders schwerwiegenden Fällen, in denen es zu materiellem oder sogar 
personellem Schaden gekommen ist, behält sich der Vorstand die 
entsprechende Weiterbelastung der für den Hamburger Segel-Club 
entstandenen Kosten vor.  
 
Folgende Regeln sind zu beachten: 

1. Die Boote und Trailer werden von der Geschäftsstelle verwaltet. 
Hier sind auch entsprechende Reservierungs- und 
Nutzungswünsche abzugeben.  

2. Übergabe sowie Rückgabe der Boote werden in Logbüchern 
protokolliert.  Etwaige Unfälle oder Havarien, bei denen u.U. erst zu 
einem späteren Zeitpunkt Schäden festgestellt werden, sind bei 
Rückgabe anzugeben.  

3. Bei Übernahme zeichnet der Nutzer die Ausrüstungsliste ebenfalls  
mit ab. Bei Rückgabe fehlende Ausrüstungsgegenstände sind vom 
Nutzer zu ersetzen. 

4. Die Motorboote sind auf Grund ihrer Verdrängung nur bedingt 
dazu geeignet als Abschleppboote (z.B. am Ende von Regatten) zu 
dienen. Entsprechend zurückhaltend sind sie einzusetzen. In 
erkannten Fällen ist mit geringer Motorkraft in ruhiger 
Arbeitsfahrt zu fahren. 

5. Bei Einsätzen außerhalb der Alster ist für einen ordentlichen 
Transport Sorge zu tragen. Hierbei kommt der korrekten Lagerung 
und Befestigung der Boote auf dem Trailer besondere Bedeutung 
zu. Sie erfolgt ausschließlich an den dafür vorgesehenen 
Ösen/Haken und keinesfalls am oder über den Schlauchkörper! 
Der Hafenmeister ist gern bereit hier eine entsprechende 
Einweisung zu geben. Der  Nutzer hat die Verantwortung, den 
Trailer auf Verkehrstüchtigkeit zu prüfen und diese ggf. 
herzustellen. Das Zugfahrzeug muss für die zu ziehende Last 
zugelassen sein und über eine ausreichende Versicherung 
verfügen, da der Trailer mit dem Zugfahrzeug versichert ist. Bei 
etwaigen Unfällen oder anderen Umständen, die bei 
Inanspruchnahme der Versicherung  mit einem Selbstbehalt oder 

zu einer Neueinstufung des Fahrzeughalters führen, übernimmt 
der Hamburger Segel-Club keine Haftung/Verantwortung. Dies gilt 
für Kasko- und Haftpflichtschäden. 

6. Für Trainer, Wettfahrtleiter, Mitarbeiter, Funktionäre und 
beauftragte Helfer, welche die Motorboote für Vereinszwecke 
nutzen, hat der Hamburger Segel-Club eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. 

7. Die Boote werden nur an Nutzer übergeben, die Ihre Qualifikation 
zum Führen eines Sportbootes durch einen gültigen 
Sportbootführerschein nachweisen können. Der Schein ist bei 
Erstnutzung als Kopie in der Geschäftsstelle zu hinterlegen. 
Ausnahme: Führerscheinfreie Boote (unter 15PS). In jedem Fall ist 
vor dem Hafenmeister ein entsprechender Befähigungsnachweis 
zu erbringen. 

8. Die Nutzer werden eingewiesen. Insbesondere ist bei der 
Fahrweise die technische Belastbarkeit der Boote und Motoren zu 
beachten. Auch in Einsatzfällen ist auf die Technik Rücksicht zu 
nehmen 

9. Die Übergabe der Motorboote für die auswärtigen vom HSC 
mitveranstalteten Regatten erfolgt ausschließlich an den 
Organisationsleiter oder Wettfahrtleiter. Dieser trägt auch die 
Verantwortung dafür, dass die Boote ausschließlich von 
Berechtigten genutzt werden, die über entsprechende 
Führerscheine verfügen und diese Ordnung gelesen und 
unterschrieben haben. 

10. Die Motorboote sind ausschließlich im Vereinsinteresse zu nutzen. 
11. Der zugeordnete Vorstand sowie der Hafenmeister haben über die 

Nutzung der Boote Entscheidungsvollmacht und dürfen  Dritte 
entsprechend anweisen. 

12. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Nutzer, dass er diese Regeln 
gelesen und anerkannt hat. 

 
 
 
Hamburg, den______________________ Nutzer:_______________ 
 


